
Übersicht über die neue Gesellenprüfungsordnung (Zahntechnik, AO von 2022) 

 Teil 1 

früher: Zwischenprüfung 

Ende des 2. Ausbildungsjahres 

30% der 

Endnote 
 Teil 2 

früher: Gesellenprüfung 

Ende der Ausbildungszeit 

70 % der 

Endnote 
bestanden wenn 

 auch mit mangelhaften Leistungen kann die 
Gesellenprüfung bestanden werden -> keine 
Wiederholung nach Teil 1 möglich 

 mind. 50%, kein Prüfungsbereich ungenügend, 

praktischer Teil mind. 50%, höchstens 1x 

mangelhaft in Prüfungsbereich 4 & 5 
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Kronenmodellation 20% Totale Prothese 25%  

Schienenkonstruktion 20% Brücke & 

Molarenkrone 
40%  
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 Lernfelder 1-5  2 Std 
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 Lernfelder 6-12  2,5 Std 
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Politik  1 Std, 10% 

der Endnote 
 

Wiederholungsprüfung:  
Nur nach Teil 2 der Gesellenprüfung. Prinzipiell müssen alle 5 Prüfungsbereiche wiederholt werden.  

Ausnahme: Der Prüfling stellt einen Antrag auf Anerkennung der mindestens mit ausreichend (`4´) abgeschlossenen Prüfungsbereiche. 

Die Anerkennung kann für maximal 2 Jahre gewährt werden. 
 


